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 3. beschließt, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union zu ermächtigen, den 
in Ziffer 1 der Resolution 2093 (2013) festgelegten Einsatz der AMISOM bis zum 30. Mai 
2016 entsprechend dem Ersuchen des Sicherheitsrats an die Afrikanische Union mit einer 
Höchstzahl von 22.126 uniformierten Kräften fortzuführen, als Teil einer Gesamtausstiegs-
strategie für die AMISOM, und dass danach eine Verringerung der Personalstärke der 
AMISOM geprüft werden wird, und beschließt ferner, dass die AMISOM befugt ist, unter 
voller Einhaltung der Verpflichtungen ihrer Mitgliedstaaten nach dem humanitären Völ-
kerrecht und den internationalen Menschenrechtsnormen sowie unter voller Achtung der 
Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der politischen Unabhängigkeit und der Ein-
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 7. begrüßt die Entschlossenheit des Generalsekretärs, mit dem Vorsitzenden der 
Afrikanischen Union, den truppenstellenden Ländern und der Bundesregierung Somalias 
zusammenzuarbeiten, um sicherstellen zu helfen, dass die rasche Effizienzsteigerung tat-
sächlich eintritt und von Dauer ist, und ersucht den Generalsekretär, die Verwirklichung 
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wortungsvollen Kostenkontrolle und unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen, 
und ersucht den Generalsekretär ferner, dem Rat diese Optionen spätestens bis 30. Sep-
tember 2015 vorzulegen; 

 14. betont, dass es dringend erforderlich ist, kontingenteigene Ausrüstung ein-
schließlich Unterstützungselementen und Multiplikatoren, wie in Ziffer 6 der Resolution 
2036 (2012) vorgesehen, entweder bei den derzeit Truppen für die AMISOM stellenden 
Ländern oder bei anderen Mitgliedstaaten zu beschaffen, betont insbesondere, dass eine 
angemessene Luftkomponente von bis zu zwölf Militärhubschraubern benötigt wird, be-
grüßt die Fortschritte bei der teilweisen Aufstellung dieser Komponente und legt den Mit-
gliedstaaten nahe, den Bemühungen der Afrikanischen Union um die Mobilisierung dieser 
Ausrüstung dringend entgegenzukommen; 

 15. begrüßt die Aufnahme der Aktivitäten zur Einrichtung einer Zelle zur Erfassung, 
Analyse und Reaktion in Bezug auf zivile Opfer gemäß dem Ersuchen in den Resolutionen 
2093 (2013) und 2124 (2013) und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass diese Zelle ohne 
weitere Verzögerung operationalisiert und wirkungsvoll tätig wird, in Zusammenarbeit mit 
humanitären, menschenrechtlichen und Schutz-Akteuren, und dass der Informationsaus-
tausch mit den zuständigen Akteuren, einschließlich der Vereinten Nationen, sichergestellt 
ist; 

 16. ruft erneut dazu auf, dass neue Geber die AMISOM unterstützen, indem sie 
zusätzliche Finanzmittel für die Besoldung der Truppen, für Ausrüstung und technische 
Hilfe sowie nicht zweckgebundene Finanzmittel für die AMISOM an den Treuhandfonds 
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tionalen Geberhilfe für den Sicherheitssektor behilflich zu sein, und betont in dieser Hin-
sicht die Wichtigkeit des Mandats der UNSOM, der Bundesregierung Somalias bei der 
Koordinierung der internationalen Geberhilfe für den Sicherheitssektor behilflich zu sein; 

 19. begrüßt die Anstrengungen zur Erarbeitung eines realistischen Polizeiplans, 
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zung einer föderalen Struktur, unter Berücksichtigung der operativen und sicherheitsbezo-
genen Zwänge, und vermerkt in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Sicher-
heitsregelungen ständig zu überprüfen, ermutigt zu einem gemeinsamen regionalen Enga-
gement von Teams der AMISOM und der UNSOM, stimmt mit der Schlussfolgerung des 
Generalsekretärs überein, dass mit Vorrang eine zivile Planungskapazität in die Hauptstäd-



S/RES/2232 (2015)  
 

15-12781 8/8 
 


	Resolution 2232 (2015)
	verabschiedet auf der 7491. Sitzung des Sicherheitsrats

